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Berlin, 9. Juni 2006

 
Stellungnahme der Humanistischen Union zum “Gesetz zum Vertrag des Landes Berlin mit der 
Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz” (Drs. 15/4764) 

Sehr geehrte Abgeordnete, 

als unabhängige Bürgerrechtsorganisation, die sich für die Trennung von Staat und Kirche wie für 
die Erhaltung einer religiös-kulturellen Vielfalt gleichermaßen einsetzt, geben wir Ihnen eine 
Stellungnahme zu dem oben benannten Gesetzentwurf zur Kenntnis. Unsere Vorbehalte gegen den 
vorliegenden Gesetzentwurf konzentrieren sich auf folgende Punkte: 

• Einen großen Teil des Gesetzentwurfs halten wir für überflüssig: Zahlreiche Vereinbarungen 
ergeben sich direkt aus der grundgesetzlichen Verpflichtung des Staates zur Gewährung der 
Religionsfreiheit. Andere Gegenstände werden bereits durch Fachgesetze geregelt; die erneute 
Festschreibung ihres Status quo führt hier lediglich dazu, dass die Handlungsoptionen für 
Landesregierung und Landesparlament bei zukünftigen Änderungen beschränkt werden.  

• Der Gesetzentwurf weist Mängel hinsichtlich der staatlichen Gleichbehandlung religiös-
weltanschaulicher Gruppierungen auf. Die aktuelle Rechtsprechung verweist zunehmend 
darauf, dass die staatliche Neutralität in religiös-weltanschaulichen Fragen eine formale 
Gleichbehandlung aller Gruppierungen erfordert. Vor diesem Hintergrund enthalten die Zusagen 
finanzieller Leistungen an die evangelische Kirche ein beträchtliches Risiko. Es ist zu 
befürchten, dass weitere Gruppen vergleichbare Leistungen einklagen. Alle finanziellen Zusagen 
sollten deshalb mindestens mit einem Haushaltsvorbehalt versehen werden. 

• Der Gesetzentwurf ist in mancher Hinsicht kurzsichtig: Angesichts aktueller Diskussionen um 
Wertebildung und Integration ist für uns unverständlich, warum das Land ohne Not darauf 
verzichten sollte, einen wertebildenden Unterricht auch in unteren Klassenstufen anzubieten.  

Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Einwände gegen den vorliegenden Gesetzentwurf in Ihren 
Beratungen berücksichtigen. Für weitergehende Erläuterungen stehen wir gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
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